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Ohne starke EU kein globales Klimaschutzabkommen 

Klimaschutz-Ziele auf der Kippe 

Vorschläge von Parlamentariern zeigen Finanzoptionen für Klima-
Maßnahmen auf 

EU muss Finanzierung des globalen Klima-
Deals sichern 

Verantwortung: Die EU muss über sich hinaus wachsen und 
handeln 

A Call for Leadership 
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Ohne starke EU kein globales Klimaschutzabkommen   

Klimaschutz-Ziele auf der Kippe 
Die Staats- und Regierungschefs 

der EU wollen bis zum nächsten 
Ratstreffen am 11./12. Dezember eine 
Einigung über das umstrittene EU-
Klimapaket erzielen. Die derzeit 
diskutierten Kompromissvorschläge 
der französischen EU-Präsident-
schaft würden das Ende einer ambi-
tionierten EU-Klimapolitik bedeuten 
und den UN-Klimaprozess massiv 
zurückwerfen. Hauptbremser in der 
EU sind Polen und Italien, zum Teil 
aber auch Deutschland. Dass die EU-
Umweltminister am 20./21. Oktober 
in ihren Beschlüssen zur Posen-
Konferenz die langfristigen Redukti-
onsziele der EU verschärft haben – 
die wissenschaftliche Notwendigkeit 
einer 80- bis 95prozentigen Redukti-
on in den Industrieländern bis 2050 
wird anerkannt –, ist zwar ein wich-
tiger Schritt, darf aber nicht zum 
Herauszögern der jetzt dringend 
notwendigen Klimapolitik  führen.   

Germanwatch kommentiert die Vor-
schläge der französischen Ratspräsi-
dentschaft vom 15./16. Oktober. 

Noch Anfang Oktober hatte der Um-
weltausschuss des EU-Parlamentes im 
Wesentlichen die Vorschläge der EU-
Kommission für ein ernsthaftes Ener-
gie- und Klimapaket unterstützt. Die 
französische EU-Ratspräsidentschaft 
will aber nun dem Lobby-Druck der 
CO2-Großemittenten in der EU in 
zentralen Punkten nachgeben.  

Bisher hatte die EU-Kommission mit 
der Bereitschaft verhandelt, im Falle 
eines ambitionierten Klimaschutz-
Gesamtabkommens das EU-Reduk-
tionsziel automatisch von 20 auf 30 
Prozent zu erhöhen. Die Französische 
Präsidentschaft will für alles, was über 
ein 20-Prozentziel hinausgeht, nun ein 
zusätzliches Mitentscheidungsverfah-
ren in der EU festlegen. Damit verlöre 
die EU die zentrale Säule ihrer Glaub-

würdigkeit in den internationalen 
Verhandlungen. Da nicht einmal sie - 
als vermeintlicher Vorreiter - mit der 
Bereitschaft zu einem 30-Prozent-
Reduktionsziel anreisen würde, wird 
ein ambitioniertes Klimaschutzabkom-
men in Kopenhagen im Dezember 2009 
sehr unwahrscheinlich. Das zentrale 
Ziel der EU, den Klimawandel auf 
weniger als zwei Grad zu begrenzen, 
würde von der EU selbst zu Fall ge-
bracht.  

* Es wird auch die Tür geöffnet, dass 
ein Teil des Strommarktes von der 
Auktionierung im Rahmen des Emissi-
onshandels befreit wird. Ohne die 
Auktionierung entfiele seine Len-
kungswirkung und es wird zum Sub-
ventionsinstrument für die Energiever-
sorger.  

* Es sollen Kriterien eingeführt wer-
den, nach denen die Industrie von der 
Auktionierung von Verschmutzungs-
rechten befreit werden soll. Damit wird 
der Emissionshandel zu einem zahnlo-
sen Tiger. 

* Auch will die französische Präsi-
dentschaft, dass die EU ohne eine 
Zusage für neue Finanzinstrumente in 
die internationalen Verhandlungen 
geht. Anders als vom EU-Parlament 
vorgeschlagen, soll dann nicht einmal 
ein bestimmter Anteil der (nach dem 
vorgelegten Papier) ohnehin verringer-
ten Auktionierungserlöse aus dem 
Emissionshandel für den internationa-
len Klimaschutz bereitgestellt werden.  

* Eine Reihe von Mitgliedsstaaten 
schlägt außerdem vor, dass nur noch 
50% der Emissionsverpflichtungen der 
Industrie und Energiewirtschaft, und 
sogar nur ein Drittel für die anderen 
Sektoren als Klimaschutz in der EU 
geleistet werden muss. Der Rest könnte 
dann durch billige Zertifikate aus 
Entwicklungsländern geleistet werden.  

EU-Energie- und Klima-
paket: Führungsstärke 
oder Kleinmut?   

Manche meinen, die EU solle 
angesichts der Finanzkrise jetzt 
doch mal halblang mit dem 
Klimaschutz machen. Als sei es 
ein Erfolgrezept, auf eine Krise 
kurzfristigen Denkens mit der 
Verordnung von Kurzfristden-
ken, auf eine Krise des Risiko-
managements in Politik und 
Finanzmarkt mit dem Verzicht 
auf Risikomanagement, auf eine 
Krise des Pump-Kapitalismus 
(Dahrendorf) mit dem Pump 
ökologischen Raums bei ande-
ren Kontinenten und künftigen 
Generationen zu reagieren.  

Gerade jetzt, wo in den USA 
eine klimapolitische Wende 
bevorsteht, wo China andeutet,  
bei entsprechenden Vorleistun-
gen der Industriestaaten beim 
Abkommen in Kopenhagen 
ernsthafte Verpflichtungen ein-
gehen zu können, jetzt bekom-
men viele in der EU weiche 
Knie. Es ist fraglich, ob das EU-
Energie- und Klimapaket 
während des Klimagipfels in 
Poznan verabschiedet wird. Und 
wenn doch, so ist zu befürchten, 
dass es so weichgespült ist, dass 
es eher internationale Dynamik 
bremst als fördert. Der Automa-
tismus, das EU-Reduktionsziel 
bei einem ambitionierten inter-
natioalem Abkommen von 20 
auf 30 Prozent  zu erhöhen, 
droht zu verschwinden,  der 
EU-Emissionshandel durch 
immer weitgehenderen Verzicht 
auf   Versteigerung zum Sub-
ventionsinstrument für Industrie 
und Energiewirtschaft zu 
werden.  Maßloser Zugang zu 
CDM-Zertifikaten gefährdet 
den Umbau hier. Oder zeigt die 
EU doch Führungsstärke in 
einer neuen, multipolaren 
Weltordnung? 

Christoph Bals 
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Vorschläge von Parlamentariern zeigen Finanzoptionen für Klima-Maßnahmen auf 

EU muss Finanzierung des globalen Klima-Deals sichern
Die EU wird die Emissionsvermei-

dung und die Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels in den Ent-
wicklungsländern mitfinanzieren 
müssen, soll es auf dem Klimagipfel 
in Kopenhagen im Dezember 2009 zu 
einer ernsthaften Klimaschutzver-
einbarung kommen. Regierungen 
und Parlamentarier werden in den 
nächsten Wochen darüber entschei-
den, ob die EU-Kommission für die 
Klimaverhandlungen bis Kopen-
hagen eine fundierte und der Heraus-
forderung angemessene Verhand-
lungsgrundlage bekommt.  

Vor dem Hintergrund der anstehen-
den Entscheidungen dokumentiert 
Germanwatch zwei zentrale Vorschlä-
ge, deren Bestimmungen Eingang in die 
EU-Beschlüsse finden sollten.  

Der Kompromissänderungsvorschlag 
11 des Doyle-Berichts (EU-Parlament 
zum Emissionshandelssystem) enthält 
Bestimmungen zur Verwendung der 
Emissionshandelserlöse:  

„3. Mindestens 50% der Erlöse aus 
der Versteigerung von Emissionser-
laubnissen [...] müssen in einen zweck-
bestimmten internationalen Fonds flie-
ßen für die folgenden Zwecke: 

a) ein Viertel für Maßnahmen, die 
[...] zur Vermeidung von Entwaldung 
und zur erhöhten Aufforstung und 
Wiederaufforstung in Entwicklungs-
ländern, die eine zukünftige internatio-
nale Vereinbarung ratifiziert haben, 
beitragen, unter Beachtung  

- der Rechte und Bedürfnisse indige-
ner Völker; 

- der Bewahrung der Biodiversität; 
- der nachhaltigen Nutzung der Wald-

ressourcen; 
b) ein Viertel zur Verringerung von 

Emissionen in Entwicklungsländer, die 
eine zukünftige internationale Verein-
barung ratifiziert haben, und für den 
Transfer von Technologie in diese 

Länder, z.B. durch den Globalen Fonds 
für Energieeffizienz und Erneuerbare 
Energien (GEEREF); 

c) eine Hälfte, um die Anpassung an 
die negativen Folgen des Klimawandels 
in Entwicklungsländern zu erleichtern, 
die eine zukünftige internationale Ver-
einbarung ratifiziert haben. 

 
Der Änderungsvorschlag 26 des Has-

si-Berichts zum „Effort Sharing“ 
(5.6.2008) spezifiziert Möglichkeiten, 
wie die EU Emissionsreduktionen au-
ßerhalb ihres Territoriums unterstützen 
soll. Zwar wurde dieser nicht als Kom-
promissvorschlag angenommen, seine 
Bestimmungen sollten aber aufgrund 
ihrer Relevanz für das 2°-Limit trotz-
dem Beachtung finden: 

1. Nach dem Abschluss eines umfas-
senden internationalen Klima-
schutzübereinkommens finanzieren die 
Gemeinschaft und ihre Mitgliedsstaaten 
ab Anfang 2013 quantifizierbare, noti-
fizierbare, überprüfbare und verbindli-
che Verringerungen von Treibhausgas-
emissionen in [...] (Nicht-Annex-I-
Vertragsparteien). 

2. Die Verpflichtung zur Verringe-
rung außergemeinschaftlicher Treib-
hausgasemissionen beträgt im Jahr 
2013 250 Millionen Tonnen Kohlendi-
oxidäquivalent und ist linear bis auf 
850 Millionen Tonnen für 2020 anzu-
heben. 

3. Die Kommission trifft Maßnahmen 
zur Aufteilung der Verpflichtung zur 
Verringerung außergemeinschaftlicher 
Treibhausgasemissionen auf die Mit-
gliedstaaten unter Berücksichtigung 
von deren relativem BIP pro Kopf. [...]. 

4. Die einzelnen Mitgliedsstaaten 
können die jeweils auf sie entfallende 
Verpflichtung zur Verringerung außer-
gemeinschaftlicher Treibhausgas-
emissionen nach Absatz 3 durch fol-
gende Maßnahmen erfüllen: 

a) Direktfinanzierung von einem oder 
mehreren bilateralen und/oder multila-
teralen Fonds oder Beteiligung daran, 
mit dem ausschließlichen Zweck der 
Finanzierung von Konzepten und Maß-
nahmen für die Verringerung von 
Treibhausgasemissionen in Nicht-
Annex-I-Staaten; 

b) Beiträge zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen infolge von 
Entwaldung und Waldschäden im Sinn 
der Definition in einem internationalen 
Klimaschutzübereinkommen im Rah-
men des UNFCCC; 

c) Erwerb von CO2-Gutschriften, wie 
sie als Teil von CDM oder anderen 
Mechanismen entstehen [...]. 

Zu den Projekten, Programmen 
und/oder Konzepten, die gemäß Absatz 
3 im Hinblick auf die Einhaltung der 
Vorschriften herangezogen und im 
Rahmen des in Artikel 5a vorgesehenen 
Gemeinschaftsfonds durchgeführt wer-
den, gehören keine Wasserkraft-
Großprojekte und keine Nuklearener-
gieprojekte; es muss sich um zusätzli-
che Maßnahmen handeln, und sie müs-
sen Emissionsreduktionen bewirken, 
die sich quantifizieren, notifizieren und 
überprüfen lassen. 

CO2-Gutschriften, die gemäß Buch-
stabe b oder c entstehen, dürfen erst 
nach Übertragung auf ein Löschungs-
konto für die Erfüllung der Verpflich-
tung nach Absatz 3 geltend gemacht 
werden. 

5. Die Mitgliedsstaaten sorgen dafür, 
dass ihre Maßnahmen zur Finanzierung 
von Emissionsreduktionen in Nicht-
Annex-I-Staaten zur ausgewogenen 
räumlichen Verteilung der Projekte 
beitragen. 

Quelle: Die Novellen finden sich unter 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2
009/organes/envi/envi_20081006_1500.htm 
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Verantwortung: Die EU muss über sich hinaus wachsen und handeln 

A Call for Leadership
Auch die entwickelteren Gesell-

schaftsschichten in den Ländern des 
Südens können und müssen Verant-
wortung für die notwendigen globa-
len Klimaschutzmaßnahmen tragen 
und auf dem Weg zu einem emissi-
onsfreien Wohlstandsmodell voran-
gehen. Damit dies greifen kann, ist 
eine Vorbild- und Führungsrolle der 
EU erforderlich, die über das bisher 
vorgeschlagene hinausgeht.  

EcoEquity und das Stockholm En-
vironment Institute, beide Autoren 
des Greenhouse Development Rights 
Framework (GDR), haben jetzt die 
EU-Klimapolitik analysiert und  
rufen zu einer führenden Rolle im 
Klimaverhandlungsprozess auf. Für 
die zunehmende Ausdifferenzierung 
der Gesellschaften in den Schwellen- 
und Entwicklungsländern bietet das 
GDR Framework praktikable Ansät-
ze.  

Germanwatch übersetzt Auszüge aus 
dem Aufruf: „A Call for Leadership“ 
vom Oktober 2008. 

"[...] Deswegen muss die EU zwei 
anscheinend widersprüchliche Schritte 
unternehmen. Sie muss ihren eigenen 
Anteil an der globalen Last der Errei-
chung des 2°C-Ziels annehmen und 
gleichzeitig der Versuchung widerste-

hen, den Süden dazu 
zu drängen entspre-
chende Pflichten 
einzugehen, für die 
es, zumindest kurz-
fristig, wohl keine 
Zustimmung geben 
wird. Das heißt 
nichts anderes, als 
dass der Süden sich 
gegen solchen 
Druck unfreundlich zur Wehr setzen 
wird, bis der Norden ein transparentes 
und prinzipienbasiertes Lastenvertei-
lungsschema vorgeführt hat, dem der 
Süden hinsichtlich der Gewährleistung 
seines Rechts auf Entwicklung vertrau-
en kann. Darüber hinaus muss der Nor-
den endlich zeigen, dass er gewillt und 
fähig ist, in substanzielle technologi-
sche und finanzielle Hilfe zu investie-
ren. Trotz der Versprechungen von Rio 
und Kyoto ist das noch nicht der Fall. 
[…] 

Das Dilemma des Südens: Die rote 
Linie zeigt einen Notfallplan zur Stabi-
lisierung bei +2°C, bei dem die globa-
len CO2-Emissionen 2013 ihren Höhe-
punkt erreichen und bis 2050 im Ver-
gleich zum Basisjahr 1990 um 80% 
sinken. Die blaue Linie zeigt die Emis-
sionen der Annex-I-Länder (Anm.: 

Gruppe der Industrieländer), die bis 
2050 im Vergleich zum selben Basis-
jahr um 90% sinken. Die grüne Linie 
zeigt den ökologischen Spielraum, der 
den Entwicklungsländern nach Abzug 
der Emissionen der Annex-I-Länder 
noch bleibt. […] 

Wenn die EU solche mutigen Schritte 
unternähme, wäre es nicht überra-
schend, wenn das Resultat dem Green-
house Development Rights-Ansatz 
weitestgehend ähneln würde. Alles in 
allem ist das GDR nichts weiter als eine 
geradlinige Umsetzung der offiziellen 
UN-Prinzipien Verantwortung, Leis-
tungsfähigkeit und nachhaltige Ent-
wicklung und eben diese grundlegen-
den Prinzipien sind die strittigen Punkte 
der Verhandlungen." 

Quelle:  
www.ecoequity.org/GDRs 
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